Baudirektion
Kanton Zurich ARV/ 86 12010

VERFUGUNG

vom 27. August 2010

Dietlikon.  Privater Gestaltungsplan ,,Altbach*

Genehmigung (§ 2 lit. b PBG)

Am 25. Mérz 2010 stimmte die Gemeindeversammlung Dietlikon dem privaten Gestal-
tungsplan ,,Altbach® zu. Gegen diesen Beschluss wurden gemiss Rechtskraftbescheini-
gung der Kanzlei der Baurekurskommissionen vom 3. August 2010 und des Bezirksrats
Biilach vom 11. Mai 2010 keine Rechtsmittel ergriffen. Mit Schreiben vom 3. Juni 2010
ersucht die Gemeinde Dietlikon um Genehmigung der Vorlage.

Der Gestaltungsplan betrifft das Grundstiick Kat.-Nr. 4717 der Bruno Piatti AG. Das
Grundstiick wurde bis vor ca. 10 Jahren gewerblich genutzt. Dann wurde diese Nutzung
eingestellt. Das Grundstiick soll nun fiir eine Wohniiberbauung genutzt werden. Nach der
Bau- und Zonenordnung (BZO) befindet sich das Areal in der Gewerbezone G. Gemiss
Art. 21 BZO sind miéssig storende Betriebe und Anlagen sowie Handels- und Dienst-
leistungsbetriebe zuldssig. Mit dem Gestaltungsplan sollen die planungsrechtlichen Vor-

aussetzungen fiir die Wohnnutzung geschaffen werden.

Zur Ermittlung der Entwicklungsmoglichkeiten des Areals wurde ein Wettbewerbsver-
fahren mittels Studienauftrag durchgefiihrt. Das erstpramierte Projekt hat lediglich orien-
tierenden Charakter und ist nicht Gegenstand des Gestaltungsplans. Der Uberbauungs-
vorschlag weist insgesamt 125 Miet- und Eigentumswohnungen in acht Hausern mit fiinf
Vollgeschossen aus. Die Parkierung erfolgt unterirdisch. Dadurch ist es mdoglich, die

Uberbauung verkehrsfrei zu gestalten.

Nach der Bau- und Zonenordnung befindet sich das Areal wie auch dasjenige westlich des
Altbachs und dasjenige siidlich der Riedmiihlestrasse in der Gewerbezone. Die Bau- und
Zonenordnung regelt in den Grundziigen die bauliche Nutzung des Siedlungsgebiets. Diese
Grundordnung kann nicht durch private Gestaltungspline véllig in Frage gestellt werden.
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Es ist deshalb unabdingbar, bei nédchster Gelegenheit den Zonenplan im Bereich der Ge-
werbezone auf die neuen Nutzungsabsichten fiir das Quartier abzustimmen. Der Ge-
meinderat hat geméss Beschluss vom 26. Januar 2010 davon Kenntnis genommen, dass die
Kosten fiir eine Totalrevision der Bau- und Zonenordnung ins Budget 2011 aufgenommen

werden.

Die Vorlage ist im Ubrigen rechtmissig, zweckmissig und angemessen (§ 5 PBG).

Die Baudirektion verfiigt:

L. Der Gestaltungsplan ,,Altbach®, dem die Gemeindeversammlung Dietlikon am
25. Mirz 2010 zugestimmt hat, wird genehmigt.

II. Die Staats- und Ausfertigungsgebiihr betrdgt Fr. 1'072.00 (104 103/83120.40.210)
und wird dem Rechnungsadressaten geméss Dispositiv Ziffer IV auferlegt.

III. Der Gemeinderat Dietlikon wird eingeladen, Dispositiv Ziffer I geméss §§ 6 und 89
PBG offentlich bekannt zu machen und den Gestaltungsplan nach Eintritt der

Rechtskraft in der amtlichen Vermessung nachfiihren zu lassen.

IV. Mitteilung an den Gemeinderat Dietlikon (unter Beilage von vier Dossiers), an die
Kanzlei der Baurekurskommissionen und an das Amt fiir Raumordnung und Ver-
messung (unter Beilage von je zwei Dossiers), an die Gossweiler Ingenieure AG,
Neuhofstrasse 34, Postfach, 8600 Diibendorf 1 (Nachfiihrungsstelle), sowie an die
Bruno Piatti AG, Riedmiihlestrasse 16, 8305 Dietlikon (Rechnungsadressat).

. ARV Amt fir
Ziirich, den 27. August 2010 Raumordnung und Vermessung
100907/0Obl/Zst Fuir den Auszug:

Z Pk
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Zweck und Zielsetzung

Bestandteile

Geltungsbereich, Umfang

Vorgehendes Recht

Privater Gestaltungsplan Altbach 1

Allgemeine Bestimmungen

Art. 1

Der Gestaltungsplan dient der Realisierung einer qualitativ hochwertigen
Bebauung des Perimeters mit Miet- und Eigentumswohnungen.

Bauvorhaben haben sinngeméss die Anforderungen an Arealiiberbauungen
gemdss §§ 71-73 PBG zu erfiillen.

Art. 2

Der Gestaltungsplan setzt sich aus den nachstehenden Vorschriften und dem
Situationsplan 1:500 zusammen. Der Erlauterungsbericht hat wegleitenden Cha-
rakter und dient als Grundlage fiir die Beurteilung von Bauten, Umgebung,
Verkehrsanlagen und dem Nutzungskonzept von Baugesuchen.

Art. 3

Die nachstehenden Bestimmungen gelten fiir das im zugehorigen Situationsplan
1:500 bezeichnete Gestaltungsplangebiet Altbach. Es umfasst die Liegenschaft
Kat.-Nr. 4717, GB-Blatt 2190, Plan-Nr. 11 mit einer Fliche von 17’139 m>.

Art. 4

Vorgehendes kantonales Recht und Bundesrecht bleiben vorbehalten.

> Soweit der Gestaltungsplan nichts Besonderes regelt, gelten die Bestim-

mungen der jeweils giiltigen kommunalen Bau- und Zonenordnung.



Massgebliches Terrain

Gebaudehohe

Abstinde

Gewisserraum

Privater Gestaltungsplan Altbach 2

Grundmasse und Nutzungsweise

Art. 5

Das massgebliche Niveau zur Berechnung der Baumassenziffer sowie der
Gebiudehohe ist das aufgrund der Hochwasserschutzvorgaben des AWEL fest-
gelegte Terrain-Niveau. Die massgebliche Kote betrdgt an der siidlichen Bau-
feldgrenze 439.60 m.i.M. und an der nordostlichen Baufeldgrenze 440.50
m.i.M.

2 Die festgelegten Koten haben ein Toleranzband von max. + 0.20 m. Die

Verinderung der Koten innerhalb des Toleranzbandes ist durch das AWEL
moglich.

Art. 6

' Die Hohe von Gebiuden darf maximal 14.50 m betragen.

> Die zulissige Zahl der Vollgeschosse ist auf fiinf beschrinkt. Ein Dachge-

schoss ist zuldssig.

Art. 7
Balkone und Terrassen diirfen iiber die Baufeldgrenze hinausragen.

Die Gewisserabstandslinie von 8.00 m zur Gewisserparzelle ist durch die
Bebauung einzuhalten.

’  Die Nutzung und Gestaltung des Gewisserraumes muss so erfolgen, dass

dieser seine Funktionen hinsichtlich Hochwasserschutz und Okologie jederzeit
erfiillen kann.

* Der Gewisserraum soll moglichst extensiv genutzt und gestaltet sein und

muss von jeglichen Bauten und Anlagen frei sein.

> Im Gewisserraum ist das Aufbringen von Humus / Oberboden teilweise

gestattet. Diese neu gestalteten Flichen miissen mit entsprechenden Fléchen
ausserhalb des Gewisserraums kompensiert werden.

® Innerhalb der Gewisserabstandslinie sind bei Pflanzungen ausschliesslich

einheimische Gehdlze und Striucher zu verwenden.

7 Die Zuginglichkeit zum Gewisser zu Unterhaltszwecken muss innerhalb

des Gewisserabstandbereichs gewiahrleistet sein.



Gebaudeldnge

Ausniitzung

Zahl der Baukorper

Uberbauungsziffer

Verglaste Balkone,
Witterungsbereiche

Nutzweise, Nutzungsanteile

Gestaltung allgemein
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Art. 8

Die maximale Gebiudeldnge betrigt 45.00 m. Der Mehrldngenzuschlag entfillt.

Art. 9

' Die zuldssige Baumassenziffer (BMZ) betrigt maximal 2.95 m’/m’ unter

Beriicksichtigung des Witterungsabzugs gem. PBG.

2 Die Aufteilung der zulidssigen Baumasse ist auf min. acht und max. zehn

Baukérper im Areal moglich.

3 Allfillige Abweichungen von der Anzahl Baukorper erfordern eine Anpas-

sung des Gestaltungsplans. Die Genehmigung einer solchen Anpassung erfolgt
durch die Gemeinde.

*  Die zulissige Uberbauungsziffer (UZ) betrigt maximal 23 %. In Erginzung

zu § 256 (2) PBG fallen Veloabstellanlagen ausser Ansatz.

> Eine nachtriigliche dauerhafte Verglasung bzw. Schliessung von Balkonen

und Witterungsbereichen ist nicht zugelassen.

Art. 10

' Essind Wohnnutzungen, Praxen, Ateliers, Biiros etc. sowie Gemeinschafts-

einrichtungen zuldssig. Sexgewerbliche Nutzungen sind nicht zugelassen.

2 Es diirfen maximal 20 % der zulissigen Baumasse im gesamten Perimeter

des Gestaltungsplans sowie innerhalb der einzelnen Gebéude auf diesem Gebiet
fiir Nichtwohnnutzungen genutzt werden.

Gestaltung

Art. 11

Bauten, Anlagen und Umgebungsgestaltung sind fiir sich in ihrem Zusam-
menhang mit der stidtebaulichen Umgebung so zu gestalten, dass eine qualita-
tiv iiberdurchschnittliche Gesamtwirkung erreicht wird. Die Projektstudie
"Wohniiberbauung Riedmiihle, Dietlikon" dient als Richtprojekt.



Dachform

Dachflichengestaltung

Etappierung

Verkehrserschliessung
und Parkierung
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> Anderungen am Richtprojekt sind soweit zulissig, als dadurch die gleich

guten stddtebaulichen, architektonischen und aussenrdumlichen Qualitéiten er-
zielt werden. Fiir die Beurteilung dieser Qualititen kann die Baubehérde auf
Kosten der Bauherrschaft einen der beiden externen Fachexperten des Architek-
tur-Studienauftrages beiziehen.

Es sind ausschliesslich Flachdécher zuldssig.

Alle dafiir geeigneten Dachfldchen sind extensiv zu begriinen, wenn dies
zweckmdssig sowie technisch und wirtschaftlich zumutbar ist.

5 Ausgenommen von diesen Bestimmungen sind Dachflichen, die fiir die

Gewinnung von Solarenergie eingesetzt werden.

Art. 12

Die Uberbauung des Grundstiicks hat in maximal drei Etappen zu erfolgen.

2 Zwischen allfilligen Etappen diirfen keine langfristigen Deponien angelegt

werden.

> Bei einer etappenweisen Realisierung der Uberbauung sind die unbebauten

Baubereiche des Gestaltungsplanperimeters wohnlich und im Sinne der erhéh-
ten Anforderungen gemiss Art. 1 zu gestalten.

Verkehrserschliessung

Art. 13

Die Verkehrserschliessung der Uberbauung hat von der Riedmiihlestrasse
her zu erfolgen.

> Die Parkplitze fiir die Bewohner sind ausschliesslich unterirdisch anzule-

gen. Abweichend von Art. 33 Abs. 2 BZO sind pro Wohnung mindestens 1.3
Parkplitze vorzusehen. Es sind mindestens 1,5 Parkplitze pro 100 m* Gesamt-
nutzfliche (GNF gemiss Art. 37 BZO) bei einer Nichtwohnnutzung zu erstel-
len. Die Bestimmung der maximal zuldssigen Anzahl Parkplitze erfolgt gemiss
der kantonalen Wegleitung zur "Regelung des Parkplatz-Bedarfs in kommuna-
len Erlassen" (1997).

Entlang der Riedmiihlestrasse sind Besucherparkplitze anzuordnen. Sie sind

fiir diese zu reservieren und entsprechend zu bezeichnen.



Empfindlichkeitsstufe

Anlagen und Einrichtungen
zur Erschliessung

Sicker- und Hangwasser
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4 Abweichend von Art. 33 Abs. 2 BZO ist fiir die gesamte Uberbauung je
sechs Wohnungen ein Besucherparkplatz vorzusehen, insgesamt jedoch max. 20
Besucherparkplitze. Fiir Nichtwohnnutzungen sind die Vorgaben der Bau- und
Zonenordnung massgebend.

> Veloabstellplitze sind vor dem Hauseingang jedes Baukorpers gedeckt an-

zuordnen.

®  In dem im Plan bezeichneten Bereich fiir Besucherparkplitze ist entlang der

Riedmiihlestrasse ein mindestens 2 m breites, 6ffentliches Trottoir auf Kosten
der Bauherrschaft zu realisieren.

Larmschutz

Art. 14

Im Perimeter des Gestaltungsplans gilt die Empfindlichkeitsstufe II.

Ver- und Entsorgung’

Art. 15

Allfallige Anlagen und Einrichtungen fiir die Erschliessung des Grundstiicks,
insbesondere mit Elektrizitit, diirfen unterirdisch auf dem Perimeter des Gestal-
tungsplans erstellt werden.

Art. 16

Das Sicker- und Hangwasser ist gemdss den Bestimmungen des Gewésser-
schutzes (GSchV Art. 3.3) zu versickern oder in einen Vorfluter (GSchG Art.
7.2) abzuleiten. Die Versickerung auf dem eigenen Grundstiick ist anzustreben.

Mit Beschluss vom 25. Mirz 2010 hat die Gemeindeversammlung Folgendes festgelegt:

Die Baubewilligung wird nur erteilt, wenn die geplanten Gebdude die Bedingungen des Stan-
dards MINERGIE-P erfiillen. Der Bauherrschaft wird nahe gelegt, eine Zertifizierung nach
MINERGIE-P-ECOanzustreben.



Energiekonzept

Inkrafttreten
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Art. 17

Vor Erteilung einer Baubewilligung ist ein Energiekonzept zu erstellen, welches
Aussagen zu einer ressourcenschonenden Energienutzung macht. Die Inhalte
sind mit dem kommunalen Energieplan abzustimmen.

Schlussbestimmung

Art. 18

Die vorbehaltlose Genehmigung des Gestaltungsplans erfolgt durch die Baudi-
rektion des Kantons Ziirich.
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heutige Nutzung

Planungsabsicht:
Beitrag zum Quartierwandel

1 Ausgangslage

Der vorliegende Bericht bezieht sich auf das Grundstiick Kat. Nr. 4717 der
Bruno Piatti AG, das sich im Nordosten der Gemeinde Dietlikon befindet.
Die Liegenschaft wird durch die unmittelbar angrenzende Riedmuhlestrasse
im Stden erschlossen. Im Westen begrenzt der Altbach die Parzelle, im
Norden und Osten wird sie begrenzt durch die Grundstlicke Kat. Nr. 4923
und 4922 (s. Situationsplan). Insgesamt weist das Grundstlick eine Flache
von 17'139 m2 auf.

Die Gemeinde Dietlikon schafft die Voraussetzungen fir eine kontrollierte
und umweltvertragliche bauliche Entwicklung der Gemeinde. Frei- und
Erholungsraume sollen geférdert werden.

In der Gemeinde Dietlikon befinden sich nur noch wenige freie Bauparzel-
len. Insbesondere gréssere Parzellen in den Gebieten ,Grund” (16'200 m2)
und ,Eichelwisen” (insgesamt Gber 16'000 m2) sind hier vordergriindig zu
erwahnen. Daneben zeigt der bauliche Bestand ein relativ hohes Alter, so
dass umfangreiche Erneuerungen dessen mittelfristig erforderlich werden,
um ein attraktives Wohnangebot zu halten.

1.1 Grundstiicknutzung und Planungsabsichten

Urspriinglich wurde das Grundstliick mit den daraufstehenden Bauten als
Lager und Ausstellungsflache durch die Bruno Piatti AG genutzt. Im Zuge
des 6konomischen Strukturwandels werden die Flachen und Raumlichkei-
ten seit Ende der 90er Jahre nicht mehr genutzt. Ein kleiner Teil der Raum-
lichkeiten ist derzeit vermietet.

Das Quartier, in dem das betrachtete Grundstiick liegt, befindet sich seit
einigen Jahren im Wandel. Der vorhandene Gewerberaum wird zuneh-
mend verlagert und auf dessen Flachen wird Wohnraum realisiert. So ent-
steht ein attraktives Wohnquartier im Nordosten der Gemeinde Dietlikon.

Die Bruno Piatti AG hat diesen Trend erkannt und beabsichtigt auch, ihr
Grundstlck fur eine Wohnuberbauung zur Verfliigung zu stellen. Nach
Freirdumung der heute grdsstenteils ungenutzten Lagergebaude soll hier
eine attraktive, stadtebaulich und architektonisch ansprechende, qualitativ
hochwertige Uberbauung entstehen. Mit grossziigigen Frei- und Erho-
lungsrdumen werden die Ziele der Raumplanung in Dietlikon umgesetzt.

Es ist vorgesehen, die Uberbauung — aufgrund der Parzellengrésse — in
Etappen zu realisieren.



1.2 Bau- und zonenrechtliche Situation

Entsprechend der Bau- und Zonenordnung der Gemeinde Dietlikon (1994,
Stand 2008) befindet sich das Planungsgebiet heute in der Gewerbezone
G. Diese Festsetzung lasst gem. Art. 21 BZO die Nutzung durch massig
storende Betriebe und Anlagen sowie Handels- und Dienstleistungsgewer-
be zu.

Grundsatzlich wurde die Anordnung von Industrie- und Gewerbezonen im
Zusammenhang mit der Planungszone und dem Masterplan Industrie Diet-
likon im Stden der Gemeinde Dietlikon bestatigt. Aus raumplanerischer
und verkehrstechnischer Sicht macht diese Zonierung Sinn.

Das Gebiet ,Riedmihle” ist dagegen anders zu beurteilen, fihrt die An-
fahrt doch vorwiegend durch Wohngebiet (auch auf Brittiseller-Seite) und
ist nicht unmittelbar von der Autobahn gegeben.

Die beabsichtigte Wohnnutzung im Planungsgebiet ist im Rahmen der Be-
stimmungen der Bau- und Zonenordnung nicht zuldssig und erfordert von
diesen abzuweichen. So ist fur die Umnutzung und bauliche Entwicklung
des Grundstlcks entsprechend der Planungsabsicht (Wohnen) die Aufstel-
lung eines privaten Gestaltungsplans notwendig.

Mit dem Gestaltungsplan soll das bestehende Gewerbegebiet in ein
Wohngebiet mit beschranktem Gewerbeanteil transformiert werden. Mit
dem Gestaltungsplan , Aufwiesen A, B und C" wurde bereits ein grosser
Teil dieses Gebiets in ein Mehrfamilienhaus-Quartier umgewandelt. Aus
raumplanerischer Sicht macht dies Sinn. Das am Ostlichen Siedlungsrand
der Gemeinde Dietlikon gelegene Quartier weist nur noch eine geringe
Gewerbetatigkeit auf, namentlich einzig durch die Bruno Piatti AG. Im Lau-
fe der Zeit wird sich wohl das ganze Gebiet in ein Wohngebiet transformie-
ren.

Als Ergebnis wird mit der Planung in das bestehende, grdsstenteils brach
liegende Gebiet Leben zuriick gebracht. Eine Nutzung des Grundstiicks als
Gewerbeflache scheint, auch in Zukunft, nicht realistisch. So kann mit dem
Gestaltungsplan auch ein Beitrag zur Umsetzung des vom Kanton formu-
lierten Ziels, die Verdichtung im Inneren der Bauzonen zu férdern (Raum-
planungsbericht 2009 des Kantons Zirich) geleistet werden. Die Gemeinde
ist sich der Aufgabe bewusst, die kommunale Raumplanung diesen Gege-
benheiten anzupassen.



stadtebauliches Gesamtkonzept

Wohnungen

Umgebungsgestaltung

2 Richtprojekt "Wohniiberbauung Riedmiihle"

Zur lllustration der Entwicklungsméglichkeiten des Grundstiicks Riedmuhle-
strasse 15, Dietlikon auf Grundlage eines privaten Gestaltungsplans dient
das Richtprojekt "Wohniiberbauung Riedmduhle, Dietlikon™.

Das Richtprojekt, welches das Ergebnis eines jurierten Wettbewerbsverfah-
rens mittels Studienauftrag ist, hat orientierenden Charakter und ist nicht
Gegenstand des Mitwirkungsverfahrens gem. § 7 des Planungs- und Bau-
gesetzes (PBG).

Das Richtprojekt sieht eine Uberbauung mit siid- bzw. ost-/westorientierten
Wohnungen vor (s. Anhang).

Mit der vorgeschlagenen stadtebaulichen Lésung nimmt das Richtprojekt
Bezug zur westlichen Siedlung und unterbricht ihre Zeilenstruktur effekt-
voll. Durch die Kombination von Ldngs- und Punktbauten entsteht eine
spannende, klar ablesbare Aussenraumabfolge zwischen den Hausern. Die
Langsbauten im sudlichen Teil des Perimeters begrenzen das Areal gegen-
Uber der Riedmuhlestrasse und der unter Schutz stehenden , Rietmuli” auf
der 6stlichen Parzelle. Der Siedlungsrand im Nordosten ist gegeniiber der
Landwirtschaftszone durch zwei Punktbauten definiert. Die Uberbauung ist
insgesamt autofrei gestaltet. Das Aussenraumkonzept ist in seiner Ausge-
staltung leicht und durchlassig.

Der Uberbauungsvorschlag weist insgesamt 125 Miet- und Eigentumswoh-
nungen in acht Hausern mit finf Vollgeschossen aus. Die Parkplatze fir die
Bewohnerinnen und Bewohner sind in der Unterniveaugarage unterge-
bracht. Die Unterniveaugarage ist von jedem Haus der Uberbauung direkt
zuganglich.

Die Konzeption erfillt in allen Teilen die Anforderungen an eine behinder-
tengerechte Bauweise.

Das Uberbauungskonzept sieht mit Ldngs- und Punktbauten zwei Geb&u-
detypen vor. Die Architektursprache mit den umlaufenden Balkonen ist
feingliedrig.

Alle Wohnungen zeigen eine klare Trennung der Tag- und Nachtzonen. In
den Erdgeschossen sind sie so angeordnet, dass ihnen ein direkt zugéangli-
cher hochwertiger Aussenraum zur privaten Benutzung zugehorig ist.

Die Umgebungsgestaltung differenziert zwischen Bewegungsraumen, pri-
vaten Frei- und Grinrdaumen und den zwischenliegenden Landschaftsrau-
men und belebt das Geldnde.
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Die fliessende Raumkonzeption nimmt den Fluss des Altbachs auf und bet-
tet die Siedlung landschaftlich ein. Ein méaandrierendes Wegsystem ge-
wahrleistet die Erschliessung fur Fussganger, ist Begegnungszone und 6f-
fentlich zugénglich. Heckenbéander aus Bluten- und Formhecken umschlies-
sen die Gartenrdume im Parterre und bilden gleichzeitig den Rahmen fir
den gemeinschaftlich genutzten Platzbereich. Baumbestandene Blumen-
wiesen umspulen die Freiraumstruktur und bilden einen harmonischen
Ubergang zur angrenzenden Landschaft.

Die grossen Abstdnde zwischen den Baukdrpern erlauben eine Etappierung
in maximal drei Etappen. Dies gewabhrleistet eine sukzessive Umsetzung
ohne langere Beeintrachtigung des Umfeldes. Die Tiefgarage ist so geglie-
dert, dass zu jeder Etappe die entsprechenden Einstellpldtze in der Tiefga-
rage erstellt werden kénnen. Die Umgebungsgestaltung kann fur jede
Etappe separat fertig gestellt werden.

3 Festlegungen des Gestaltungsplans

3.1 Grundmasse und Nutzungsweise

Die heute auf dem Gebiet stehenden Hallen- und Lagerbauten werden
abgebrochen. Das Abbruchmaterial wird sach- und fachgerecht entsorgt.

Als massgebliches Niveau zur Berechnung der Baumassenziffer sowie der
Gebaudehodhe gilt das aufgrund des Hochwasserschutzes durch das AWEL
festgelegte Terrain-Niveau. Fur dieses wird an der sudlichen Baufeldgrenze
die tiefste Kote mit 439.60 m.0.M. und an der nordéstlichen Baufeldgren-
ze die hoéchste Kote mit 440.50 m.u.M. festgelegt. Zwischen diesen Koten
erfolgt eine Interpolation, die das Niveau des Terrains Gber HQ 100 sicher-
stellt (s. Anlage 2). Das neue Niveau muss mindestens 0.50 m Uber der
Kote HQ 100 liegen (Sicherheitsabstand gegenlber 100-jahrigem Hoch-
wasser).

Fur die Koten wird ein Toleranzband von max. + 0.20 m festgelegt. Inner-
halb des Toleranzbandes ist eine Veranderung der Koten nur durch das
AWEL aufgrund neuer Erkenntnisse bzgl. Hochwasserschutz maglich.

Unterhalb des festgelegten Terrain-Niveaus dirfen keine Offnungen (Licht-
schachte etc.) ausser der Tiefgarageneinfahrt vorgesehen werden.

Die Hohe von Geb&duden wird gemessen vom massgeblichen Terrain bis zur
Oberkante der obersten Vollgeschossdecke inklusive Isolation. Sie darf max.
14.50 m betragen, um sich in den Kontext der Umgebungsbebauung ein-
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zufigen und einen landschaftsbildvertraglichen Ortsrandabschluss zu ge-
wabhrleisten.

Zusatzlich zur zulassigen Zahl von finf Vollgeschossen kann — abgestimmt
auf den stadtebaulichen Kontext des Gebietes — ein Dachgeschoss inner-
halb der geltenden Vorschriften realisiert werden.

Um eine ausreichende Flexibilitdt zu gewabhrleisten, ist die Aufteilung der
zulassigen Baumasse auf min. acht und max. zehn Baukdrper im Areal
maoglich.

Alifallige Abweichungen von der Anzahl Baukorper erfordern eine Anpas-
sung des Gestaltungsplans. Die Genehmigung einer solchen Anpassung
erfolgt durch die Gemeinde.

Gemass Vorgaben des AWEL ist eine Gewasserabstandslinie von 8.00 m
zur Gewasserparzelle freizuhalten. Dieses Mass ergibt sich aus der gewas-
serspezifischen Schllsselkurve des Altbachs. Sie bestimmt den Raum, den
das Gewasser zur Erfillung seiner Funktionen hinsichtlich Hochwasser-
schutz und Okologie braucht.

Dieser Gewasserabstandsraum wird entsprechend von jeglicher Uberbau-
ung freigehalten. Er wird mdéglichst extensiv genutzt und gestaltet sein. Das
teilweise gestattete Aufbringen von Humus / Oberboden wird mit entspre-
chenden Flachen ausserhalb des Gewasserraums kompensiert. Innerhalb
der Gewasserabstandslinie werden bei Pflanzungen ausschliesslich einhei-
mische Geholze und Straucher verwendet. Bei Umgebungsflachen des Alt-
bachs werden folgende 6kologische Ziele angestrebt: Vielfaltige Ruderalfla-
chen als Lebensraume fir spezialisierte Tier- und Pflanzenarten sowie ar-
tenreiche ein- bis zweischiirige Magerwiesen als Lebensraume fir Tagfalter
und Heuschrecken.

Im Rahmen einer kooperativen Umgebungsplanung von Grundeigentiimer
und Kanton wird die Bericksichtigung dieses Anspruchs und die Erflllung
von Mindestanforderungen betreffend Biodiversitatsférderung gewahrlei-
stet.

Zudem wird die Zuganglichkeit zum Gewasser innerhalb der Gewasserab-
standslinie zu Unterhaltszwecken sichergestellt. Die Zufahrt ist als befestig-
te Grunpiste auszubilden und findet Berlicksichtigung in der kooperativen
Umgebungsplanung.

Der Grenzabstand gegeniber anderen Zonen von 6.00 m ist eingehalten
(vgl. Art. 20 BZO).

Die Baumassenziffer (BMZ) betragt maximal 2.95 m3/m?2 unter Bericksichti-
gung des Witterungsabzugs gem. PBG. Das Richtprojekt bewegt sich in-
nerhalb dieser Vorgabe.
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Zur Gewidhrleistung der Leichtigkeit und Durchldssigkeit der Uberbauung
mit einer grosszlgigen, qualitatvollen Freiraumgestaltung wird eine maxi-
male Uberbauungsziffer von 23 % festgelegt.

Eine nachtragliche dauerhafte Verglasung bzw. Schliessung von Balkonen
und Witterungsbereichen durch den Mieter oder Eigentiimer ist nicht zuge-
lassen. Damit wird sichergestellt, dass langfristig keine stadtebaulich unver-
tragliche Veranderung der Fassade und damit des Erscheinungsbilds erfol-
gen kann.

3.2 Gestaltung

Die Platz- und Aufenthaltsbereiche und sonstigen Flachen innerhalb des
Perimeters werden attraktiv gestaltet und an geeigneten Stellen qualitatvoll
bepflanzt.

Innerhalb der Aussenrdume werden die gem. Art. 35 BZO erforderlichen
Spiel- und Ruheflachen zweckmassig angeordnet.

Die im Plan bezeichneten Fusswege (Lage ist schematisch) werden anspre-
chend und Ubersichtlich angelegt, wobei insbesondere eine ausreichende
Sicherheit fur Fussganger gewahrleistet wird.

Grundlage der ganzheitlichen Aussenraumgestaltung im Perimeter bildet
die Umgebungsplanung. Diese trifft Aussagen Uber die Gestaltung und
Bepflanzung der Aufenthalts- und Griinbereiche, der Parkierungsflachen,
der Spiel- und Erholungsflachen sowie der Fusswege. Zudem wird die Ges-
taltung des Gewadsserraums betrachtet. Eine Minimierung der versiegelten
Flache wird dabei angestrebt.

Erfolgt eine etappenweise Realisierung der Uberbauung, so dirfen auf den
unlberbauten Bereichen keine langfristigen Deponien angelegt werden.
Dies stiinde dem Ziel einer qualitatvollen Gesamtgestaltung des Perimeters
sowie einer raschen, gesamthaften Realisierung entgegen. Zudem sind die
entsprechenden Bereiche qualitativ zu gestalten, um den beabsichtigten
anspruchsvollen Charakter des Gebietes zu erlangen.

Die dafuir geeigneten Dachflachen werden, wenn technisch und wirtschaft-
lich zumutbar, extensiv begriint. Ausnahmen gelten fur Dachflachen, die
fur die Gewinnung von Solarenergie Einsatz finden. Mit einer solchen
Dachgestaltung werden die folgenden 6kologische Ziele umgesetzt: Siche-
rung und Erweiterung der Moos- und Mauerpfefferbestdnde (kleinere Fla-
chen), wiesenartige Gras-Krauter-Bestande (grossflachig) sowie wiesenarti-
ge Refugien, die auch in Trockenperioden feucht bleiben (kleinflachig im
Bereich von Lementen mit genligend Tragkraft).
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33 Verkehrserschliessung

Das Gebiet wird fur den Individualverkehr von der Riedmuhlestrasse her
erschlossen. Zudem wird im Norden des Gebietes ein Ubergang Uber den
Altbach fur den Langsamverkehr angestrebt (optional). So besteht ein un-
mittelbarer Freiraumzugang.

Die Zuganglichkeit des Gebietes fur Notfahrzeuge ist Uber die zentrale
Fusswegachse sichergestellt.

Die Parkplatze fur die Bewohner werden ausschliesslich unterirdisch ange-
legt. Pro Wohnung sind mindestens 1.3 Parkpldtze vorgesehen. Bei einer
Nichtwohnnutzung sind mindestens 1.5 Parkplatze pro 100 m2 Gesamt-
nutzflache zu erstellen. Aufgrund der Grésse der Uberbauung und der N&-
he zum QV ist eine Reduktion der gem. BZO bereit zu stellenden Zahl Park-
platze/Wohnung moglich. Die maximal zuldssige Anzahl Parkplatze richtet
sich nach der kantonalen Wegleitung zur "Regelung des Parkplatz-Bedarfs
in kommunalen Erlassen" (1997).

Die vorgesehene Unterniveaugarage hat ihre Zufahrt unmittelbar von der
Riedmuhlestrasse im Stden des Planungsperimeters.

Zur Gewahrleistung der Hochwassersicherheit der Unterniveaugarage ist im
Bereich der Einfahrt eine Niveauanhebung von ca. 30 cm gegeniiber dem
Strassenniveau vorgesehen.

Die Zahl der Besucherparkplatze ergibt sich aus dem Verhdltnis 1 Besu-
cherparkplatz je 6 Wohnungen und ist fir die gesamte Uberbauung auf
maximal 20 Parkplatze beschrankt. Fir Nichtwohnnutzungen sind die Vor-
gaben der Bau- und Zonenordnung massgebend. Die Besucherparkplatze
werden parallel zur Riedmdihlestrasse oberirdisch angelegt. Eine Reduktion
der erforderlichen Zahl erscheint ebenfalls aufgrund der Grésse der Uber-
bauung, der Ndhe zum OV sowie der ausschliesslichen Nutzung als Wohn-
standort angemessen.

3.4 Ver- und Entsorgung

Das Sicker- und Hangwasser wird gemass den Bestimmungen des Gewas-
serschutzes versickert resp. in einen Vorfluter abgeleitet. So kann die Kana-
lisation entlastet und ein Beitrag zum ausgewogenen Gewadsserhaushalt
und zur Anreicherung des Grundwasserspiegels geleistet werden. Die Ver-
sickerung auf dem eigenen Grundstiick ist dabei vorrangig anzustreben.

Im Rahmen der Baueingabe wird ein Energiekonzept eingereicht. Dieses
macht Aussagen zu einer Ressourcen schonenden Energienutzung. Die
Inhalte werden mit dem kommunalen Energieplan abgestimmt.
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Ist die Neuerrichtung von Anlagen und Einrichtungen fur die Erschliessung
des Grundstticks erforderlich, so besteht die Mdglichkeit, diese unterirdisch
auf dem Perimeter des Gestaltungsplans zu erstellen, um eine hohe Quali-
tat der Arealentwicklung zu gewahrleisten.

Im Gestaltungsplangebiet gilt gem. Art. 1 BZO bisher Empfindlichkeitsstufe
Il der eidgendssischen Larmverordnung. Es ist neu die Empfindlichkeitsstu-
fe Il zur Sicherung der Wohnqualitat — wie in allen Wohnzonen in Dietlikon
— vorgesehen.

Eine historische Voruntersuchung nach Altlasten-Verordnung wurde
durchgefihrt. Der Kataster der belasteten Standorte sowie der Altlasten-
verdachtsflachen-Kataster des Kantons Zirich enthélt keine Eintragungen
zum betrachteten Perimeter.

Der Grundwasserspiegel pendelt ausgehend vom heutigen Terrain je nach
Witterungsverhaltnis zwischen 0.9 und 2.3 m Tiefe. Aufgrund des nahe
gelegenen, tieferen Grundwasservorkommens ist der Perimeter dem Ge-
wasserschutzbereich Au zugeordnet.

Fur die Uberbauung werden an der Riedmiihlestrasse Abfallsammelbehélter
bereitgestellt.

4 Anhorung und 6ffentliche Auflage,
Vernehmlassungen

4.1 Anhérung der nach- und nebengeordneten Planungstrager

Die Anhoérung der nach- und nebengeordneten Planungstrager fand vom
24. Juli bis zum 22. September 2009 statt. Aus diesem Kreis sind funf Stel-
lungnahmen eingegangen. Vier der Stellungnehmenden haben keine Ein-
wendungen vorgebracht. Auf die nicht berlcksichtigten Einwendungen
wird im separaten Bericht ndher eingegangen.

4.2 Offentliche Auflage

Die 6ffentliche Auflage fand zeitgleich mit der Anhérung vom 24. Juli bis
zum 22. September statt. In diesem Zeitraum sind zwei Stellungnahmen
eingegangen. Auf die nicht berlcksichtigten Einwendungen wird im sepa-
raten Bericht ndher eingegangen.



4.3 Vorpriifung

Parallel zur Anhérung und 6ffentlicher Auflage erfolgte die Vorprifung der
Gestaltungsplandokumente durch die Baudirektion des Kantons Zirich. Die
im Vorprifungsbericht gestellten Antrage wurden vollumfanglich berick-
sichtigt. Die entsprechenden Anpassungen an den Plandokumenten wur-
den vorgenommen.
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Altbach Staukurve
inkl. Darstellung der festgelegten Koten



Elevation (m)

Altbach Staukurve Plan: Versuch_V3_1 05.04.2007
Altbach bis ZH Str >|J
Legend
WS HQ300
WS HQ100
P g ——
T e WS HQ30
-
,.,;',4' Ground
B MR
L Baufeld - LoB
<« » -
oo N
P ROB
o"' <
-
o" i
-
Pl
Niveau Hochwasserschutz ’l
o5
p)
P
: P’
e . . o
\ >
440.50'm : T Toleranzband max. 0.20 m
=" Yr=o2m e, S Sicherheitsabstand min. 0.50 m
e S=05 l‘
- [ R
i ,—"’ __----
! o e il P
43960m| _ - ~ L
; -. '--Ob - - -
A .‘I‘
3 "\ ) L / /s,
1 '. "". - o I _’-—--—-"'-“
436
)} @ - S
2 2 &
] 0 = o = 2
0 <« S 0] 7] c 3}
< |5 o < o 5 2
» 5 5 © 8 | £ o S
434 @ T o o g B o ‘ . a
£ |8 2 2 ¥ 98 ¢ & 3¢9 6§ & 8 &8 5§ |3 2 28 8 5 020005 2 3 2
S« . 2 @ 9 oo < Q S8 3 &2 = N N N © L T ' R o w w © v <
1 _3; ; ;E Lulg’N ; o Nm;m; o o o o ol oo o o o o o o o
= o
Exx xzu,gé < & ngﬁx g g g g o 23| 2 g & & . ¥ g
| & o o o © FTa o o o %0 2 o o o o o o oo o o o o o o o
ad «C g O » S0 (¢} (¢} OhOo o J (¢} (e} (¢] ¢] g oo ¢« c O (¢] (¢ (o] (¢
r . : ' ; . : r . ; ' — ; ! . : . . | r . . : ; .
800 1000 1200 1400 1600 1800

Main Channel Distance (m)

3

Altbach Staukurve inkl. Darstellung der festgelegten Koten




	Genehmigungsverfügung
	Plan
	Vorschriften
	Planungsbericht nach Art. 47 RPV
	Anhang A1: Pläne Richtprojekt
	Anhang A2: Altbach Staukurve


